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Anhang 1 
Übergeordnete Gesetze und Verordnungen 

Bundeserlasse 
RPG Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22.Juni 1979 
RPV Verordnung über die Raumplanung vom 2. Oktober 1989 
USG Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 
LSV Lärmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986 
LRV Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 
FWG Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege vom 4. Oktober 

1985 
FWV Verordnung über Fuss- und Wanderwege vom 26. Novem 

ber1986 

Kantonale Erlasse 
PBG Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht 

(Planungs- und Baugesetz) vom 7. September 1975 
ABV Allgemeine Bauverordnung vom 22. Juni 1977 
ABV-S und Skizzen für die Mess- und Berechnungsweisen gemäss 

Planungs- und Baugesetz (PBG) und der Allgemeinen Bau­
verordnung (ABV) 

BBV I Besondere Bauverordnung I vom 6. Mai 1981 
BBV II Besondere Bauverordnung II vom 26. August 1981 
BVV Bauverfahrensverordnung vom 19. April 1978 
BVVA Anhang zur Bauverfahrensverordnung vom 19. April 1978 
NDV Verordnung über die einheitliche Darstellung der Nutzungs­

planungen vom 31. Mai 1978 
NDV-A Anhang zur Verordnung über die einheitliche Darstellung der 

Nutzungsplanungen vom 31. Mai 1978 
NHV Natur- und Heimatschutzverordnung vom 20. Juli 1977 
OPV Quartierplanverordnung vom 18. Januar 1978 
SAV Strassenabstandsverordnung vom 19. April 1978 
VSV Verkerssicherheitsverordnung vom 15. Juni 1983 
SNH Verordnung über Staatsbeiträge für den Natur- und Heimat­

schutz und für kommunale Erholungsgebiete vom 15. Ja­
nuar 1992 
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WDV Wärmedämmvorschriften der Baudirektion, Ausgabe 1994 
ZGN Normalien über die Anforderungen an Zugänge (Zugangs­

normalien) vom 9. Dezember 1987 
WWG Wasserwirtschaftsgesetz vom 2. Juni 1991 

Die vorstehende Aufzählung ist nicht vollständig. Sie dient lediglich als Hin­
weis auf die wichtigsten Gesetze und Verordnungen sowie zur Erläuterung 
der verwendeten Abkürzungen. 

Lärmschutzverordnung (LSV), Auszug 

Art. 43 Empfindlichkeitsstufen 

1 In Nutzungszonen nach Artikel 14 ff. des Bundesgesetzes vom 22. Juni 
1979 über die Raumplanung gelten folgende Empfindlichkeitsstufen: 

a) die Empfindlichkeitsstufe I in Zonen mit einem erhöhten Lärmschutz­
bedürfnis, namentlich in Erholungszonen; 

b) die Empfindlichkeitsstufe II in Zonen, in denen keine störenden Betrie­
be zugelassen sind, namentlich in Wohnzonen sowie Zonen für öffent­
liche Bauten und Anlagen; 

c) die Empfindlichkeitsstufe III in Zonen, in denen mässig störende Be­
triebe zugelassen sind, namentlich in Wohn- und Gewerbezonen 
(Mischzonen) sowie Landwirtschaftszonen; 

d) die Empfindlichkeitsstufe IV in Zonen, in denen stark störende Betrie­
be zugelassen sind, namentlich in Industriezonen. 

2 Teilen von Nutzungszonen der Empfindlichkeitsstufe I oder II kann die 
nächst höhere Stufe zugeordnet werden, wenn sie mit Lärm vorbelastet 
sind. 
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Anhang zur LSV, Auszug 

Belastungsgrenzwerte für Strassenverkehrslärm 

1 Geltungsbereich 

Die Belastungsgrenzwerte nach Ziffer 2 gelten für Strassenverkehrslärm. 
Dazu gehört der Lärm, den Motorfahrzeuge (Motorfahrzeuglärm) und Bah­
nen (Bahnlärm) auf Strassen erzeugen. 

2 Belastungsgrenzwerte 

Empfind­
lichkeits-
stufe 

(Art. 43) 

I 

II 

III 

IV 

Planungswert 

Lr in dB(A) 

Tag 

50 

55 

60 

65 

Nacht 

40 

45 

50 

55 

Immissions-grenzwert 

Lr in dB(A) 

Tag 

55 

60 

65 

70 

Nacht 

45 

50 

55 

60 

Alarmwert 

Lr in dB(A) 

Tag 

65 

70 

70 

75 

Nacht 

60 

65 

65 

70 
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Anhang 2 
Einführungsgesetz zum Schweizerischen 
Zivilgesetzbuch des Kantons Zürich, 2. April 
1911 
§169 
Gegen den Willen des Nachbars dürfen Gartenbäume, kleinere Zierbäume, 
Zwergobstbäume und Sträucher nicht näher als 0.60 m an die nachbarliche 
Grenze gepflanzt werden. 

Dieselben müssen überdies bis auf die Entfernung von 4.00 m von dersel­
ben so unter der Schere gehalten werden, dass ihre Höhe nie mehr als das 
Doppelte ihrer Entfernung beträgt. 

§170 
Einzelne Waldbäume und grosse Zierbäume wie Pappeln, Kastanienbäume 
und Platanen, ferner Nussbäume dürfen nicht näher als 8.00 m, Feldobst­
bäume und kleinere, nicht unter der Schere zu haltende Zierbäume nicht nä­
her als 4.00 m von der nachbarlichen Grenze gepflanzt werden. Besteht das 
angrenzende Grundstück aus Rebland, so ist auch für die Bäume der letzte­
ren Art ein Zwischenraum von 8.00 m zu beobachten. Baumschulpflanzun­
gen dürfen nicht näher als 1.00 m an die nachbarlichen Grenze gesetzt 
werden. Die in § 173 festgesetzte Verjährung läuft nicht, solange die 
Baumschule besteht. 

§171 
Besteht das angrenzende Land aus Waldboden, so dürfen Sträucher und 
Bäume jeder Art nicht näher als 0.50 m an der Grenze stehen und fällt die 
Pflicht, sie unter der Schere zu halten, weg. 

§172 
Soweit Wald an Wald grenzt, ist die Marklinie auf mindestens 0.50 m nach 
jeder Seite hin offen zu halten. Neuanpflanzungen oder die Nachzucht be­
reits vorhandenen Waldes dürfen von keiner Seite näher als auf 1.00 m Ab­
stand von der Grenze vorgenommen werden. 

Der Grenze des Kulturlandes entlang darf die Nachzucht von Wald nicht nä­
her als auf 2.00 m Abstand von der Grenze erfolgen, Flurwegen entlang 
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nicht näher als auf 1.00 m. Wird Kulturland in Wald umgewandelt, so ist von 
benachbartem Kulturland ein Abstand von 8.00 m zu beobachten. 

§173 
Die Klage auf Beseitigung von Bäumen und Sträuchern, welche näher an 
der Grenze stehen, als nach den vorstehenden Bestimmungen gestattet ist, 
steht nur dem Eigentümer des benachbarten Landes zu; sie verjährt nach 5 
Jahren seit der Pflanzung des näherstehenden Baumes oder bei Nachzucht 
von Wald nach dem Abtrieb des alten Bestandes. 

§174 
Bäume, welche infolge des früheren Rechts oder der Zulassung des Nach­
bars näher an der Grenze stehen, werden zwar in ihrem Bestand geschützt; 
wenn sie aber abgehen, so tritt für die Neupflanzung und für die Nachzucht 
wieder die Regel ein. 

Gegen das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern auf öffentlichen Strassen, 
Plätzen und Fusswegen kann keine privatrechtliche Einsprache erhoben 
werden, wenn eine Entfernung von mindestens 5 m von der Verkehrsbau­
linie oder der sonstigen Baubegrenzung beobachtet wird. Auf bestehenden 
derartigen Anlagen dürfen abgehende Bäume und Sträucher auch bei 
geringerem Abstand durch neue ersetzt werden. 

§177 
Grünhecken dürfen gegen den Willen des nachbarlichen Grundeigentümers 
nicht näher, als die Hälfte ihrer Höhe beträgt, jedenfalls aber nicht näher als 
60 cm von der Grenze gehalten werden. 

§178 
Andere Einfriedigungen, wie sogenannte tote Hecken, Holzwände oder Mau­
ern, welche die Höhe von 150 cm übersteigen, darf der Eigentümer an der 
Grenze anbringen und daran auch Spaliere ziehen. Wenn die Einfriedigun­
gen aber jene Höhe überschreiten, so kann der Nachbar begehren, dass sie 
um je die Hälfte der Höhe über 150 cm von der Grenze entfernt werden. 
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